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Aspekt Antwort  
Gesetzliche Grundlage GmbHG 

Art der Rechtsform  Kapitalgesellschaft 

Kaufmannseigenschaft  Kaufmann kraft Rechtsform (Formkaufmann) 

Mindeststammkapital 25.000,00 € 

Einzahlung Stammkapital mindestens die Hälfte des Mindeststammkapitals (12.500,00 €)  

Mindesteinzahlung (sofort) 
Gesellschafter  § 7(2) GmbHG 

mindestens 25 % seiner Stammeinlage  
Beispiel: Stammeinlage 40.000 : 4 = 10.000 mindestens Einzahl. 

Art Stammkapital Bar-/Sachgründung 

Mindestangaben 
Gesellschaftsvertrag/Satzung 

 Firma der Gesellschaft 

 Sitz der Gesellschaft 

 Gegenstand des Unternehmens 

 Betrag/Verteilung Stammkapital 

Formvorschrift 
Gesellschaftsvertrag 

 notarielle Beurkundung 

Entstehung als juristische 
Person 

 GmbH entsteht mit Datum der Eintragung in das HR 

Wirkung der Eintragung Eintragung hat konstitutive Wirkung 

Anmeldung 
Handelsregister (HR) 

 elektronisch durch Notar (öffentlich beglaubigt) 
HR (Abteilung B) 

Gründungserleichterungen 
(Musterprotokoll) 

Musterprotokoll § 2 (1a) GmbHG (Voraussetzungen): 

 max. 3 Gesellschafter 

 nur 1 Geschäftsführer  

 ausschließlich Bargründung 

 keine vom Gesetz abweichende Regelung 

Pflichten aus 
Kaufmannseigenschaft 

 Buchführungspflicht 

 Anmeldung Handelsregister 

 Führung einer Firma 

 … 

Firma 
 

 Personen-/Sach-/Phantasie-/Mischfirma mit 

 Rechtsformzusatz:  GmbH 

Organe  Gesellschafterversammlung 

 Geschäftsführer 
 (Aufsichtsrat) 

Geschäftsführung/Vertretung Vertretung durch den/die Geschäftsführer § 35 (1) GmbHG 
mehrere Geschäftsführer: nur gemeinschaftlich § 35 (2) GmbHG  

Geschäftsführung/-führer  natürliche Person 

 unbeschränkt geschäftsfähig 

 nicht vorbestraft 

 kein Berufs-/Gewerbeverbot 

Haftung  Gesellschaftsvermögen § 13 (2) GmbHG 

 (keine persönliche Haftung) 

Gewinnverteilung  Verteilung im Verhältnis Geschäftsanteile § 29 (3) GmbHG 

Gewinnausschüttung  Abstimmung nach § 47 GmbHG auf Gesellschafterversammlung 

 Jeder Euro eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme. 

 Entscheidung mit einfacher Stimmenmehrheit 

 


